
Planungsansatz zur fachlichen Umsteuerung des 

Eichendorfprojektes ab Sommer 2023:



• Die Kosten für Maßnahmen an den Schulen sind im Gesamtbudget enthalten. 

Was konkret stellt sich aktuell dar?

• Daher ist der Steuerungsanspruch als Maßnahme, gem. § 36 SGB VIII zu verstehen. Es handelt sich 

mindestens fiskalisch nicht um eine Maßnahme mit Projektcharakter. 

• Bei den Maßnahmenplanungen handelt es sich um eine fachliche Neuausrichtung und zwar auf eben 

die Maßnahmen, die bereits im Haushalt enthalten sind.

• Der Einbezug von bereits bestehenden Projekten/Angeboten im Sozialraum ist zwingend erforderlich. 

Dabei geht es in erster Linie um Abstimmung und fachliche Neuausrichtung im bisherigen finanziellen 

Rahmen. 

• Da die Kosten für die Klassenassistenzen aus dem Gesamtbudget also nicht extra aufgestellt werden, 

sondern aus dem Budget „Schulbegleitung“ erstattet werden, besteht keine Notwendigkeit, extra Kosten 

im Haushalt zu veranschlagen. 


